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Chänerchinder Dorfblettli 
Offizielles Publikationsblatt der Gemeindebehörden und -verwaltung 

 

3 / 2025 
 
Am 6. und 7. September 2025 durften wir bei schönstem Wetter unser kleines 666-Jahre Dorffest 

feiern! Es war ein gelungener Anlass mit vielen Besuchern! 
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Gemeindeverwaltung 
kaenerkinden.ch / info@kaenerkinden.ch 
 
Präsidium Gemeinderat 
Adrian Ammann  079 367 38 54 
adrian.ammann@kaenerkinden.ch 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
 
Schalterstunden:  Montag        17.30h bis 19.30h  
 Donnerstag 09.30h bis 11.30h 
 
Redaktion:  Gemeindeverwaltung 
  Hauptstrasse 30, 4447 Känerkinden 
   
Ausgaben:  erscheint viermal jährlich 

  jeweils per Quartalsende 
 
Redaktionsschluss:  
am 10. des Erscheinungsmonates 
 
Die Gemeindenachrichten werden in alle Haus-
haltungen in Känerkinden verteilt. Den umliegen-
den Gemeinden werden diese per E-Mail zuge-
stellt. 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 22.12.2025 
bis und mit 04.01.2026 geschlossen. In dringenden 

Fällen hören Sie bitte den Anrufbeantworter bis 
zum Ende. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
„Usem Chänerchinder-Gmeinrots Nähichästli . . .“ 
 
Immer freitags bekomme ich eine E-Mail von «Hi – 
Soft». Hinter dem Namen des Absenders versteckt 
sich nicht etwa irgendein Lockvogel Angebot, 
sondern unser IT – Partner, die Hürlimann Informatik 
AG. Es ist eine automatisch generierte E-Mail, die 
mir mitteilt, wie viele offene Rechnungen zu kon-
trollieren und zu visieren sind, also knochentrocke-
ne Materie. 
 
Die zu visierenden Rechnungen wurden zuvor be-
reits von der finanzverantworlichen Person auf der 
Verwaltung eingesehen, gescannt und so in die 
Kreditoren Software aufgenommen. Nach diesem 
Vorgang werden alle nächsten Arbeitsschritte 
elektronisch erledigt. Die Papierrechnung wird ge-
schreddert. 
 
Bei der elektronischen Freigabe der Forderungen, 
zu der mich die Freitags – E-Mail auffordert, gilt das 
Vier - Augen – Prinzip: Zwei Augen der Person, die 
den Auftrag erteilt hat bzw. die Ressortverantwor-
tung hat und meine Zwei. 
 
Nach der Freigabe wird die Rechnung von der 
Verwaltung in den nächsten Zahlungslauf aufge-
nommen, nochmals kontrolliert und bezahlt. 
 
Alle Beteiligten sind gefordert genau hinzusehen. 
Es ist die Pflicht von Gemeinderat und Verwaltung, 
mit den anvertrauten Steuergeldern haushälterisch 
umzugehen. 
 
Persönlich habe ich den Eindruck, dass bei der 
Rechnungsstellung an die öffentliche Hand die 
Tendenz besteht, aus dem Vollen zu schöpfen. Mit 
 
 
 
 
 

 
 
klar definierten Auftragsvergaben, die auf vorgän-
gig eingeholten Offerten basieren und einer sorg-
fältigen Rechnungskontrolle, muss dieser Tendenz 
entgegengewirkt werden. 
 
Die Aufgaben- und Ausgabenexplosion insbeson-
dere im Gesundheits- und Sozialbereich besorgen 
mich. Es scheint mir, dass die Eigenverantwortung 
und die damit verbundene Kostentragungspflicht 
zunehmend an die öffentliche Hand und dort von 
oben (Bund/Kanton) nach unten (Gemeinden) 
delegiert wird. 
 
Zudem beobachte ich, dass nach der Übernahme 
neuer Aufgaben durch Amtsstellen die dafür ein-
geplanten Ressourcen schon nach kurzer Zeit nicht 
mehr ausreichen und die Budgets aufgestockt 
werden müssen. 
 
Dies bringt viele Gemeindehaushalte in Schieflage. 
Die Steuereinnahmen vermögen die Ausgaben 
nicht mehr zu decken. 
 
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Gemeinderat und auf der Verwaltung für die Un-
terstützung beim genauen Hinsehen und für die 
Nachsicht, wenn der Finanzchef bei so manchen 
Geschäften jeweils nach den Kostenfolgen fragt. 
Ich versuche nur meinen Pflichten nachzukom-
men. 
 
Das ist nicht immer angenehm, aber nach wie vor 
spannend und es macht Freude, dabei von einem 
tollen Team unterstützt zu werden. 
 
Gemeinderat 
Peter Hofer 
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Mitteilungen aus Gemeinderat und 
Verwaltung 
 
Dorffest Känerkinden: 666-Jahre! 

 
Wir dürfen auf ein tolles 
Dorffest vom 6. und 7. 
September 2025 
zurückblicken. Das Wetter 
hat es – ganz im Zeichen von 
Känerkinden – mit viel Sonne 
gut mit uns gemeint und es 
durften zahlreiche 

Besucherinnen und Besucher in Känerkinden 
begrüsst werden. 
 
Nach den Aufräumarbeiten wird nun die 
Abrechnung vom OK erstellt. Gerne informieren wir 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt über die genauen 
Zahlen. 
 
Ein solches Fest bedeutet immer auch viel Arbeit. 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich 
beim OK und allen Mitwirkenden, die zu dem 
gelungenen Anlass mit so viel Einsatz, Schweiss und 
Herzblut beigetragen haben! Vielen, lieben Dank! 
 

 
Information zur kommenden Öl- und 
Gasfeuerungskontrolle Winter 2025/2026 
 
Gemäss dem Reglement über die Öl- und 
Gasfeuerungskontrolle der Gemeinde 
Känerkinden, anerkennt die Gemeinde neben den 
Messungen des vom Gemeinderat beauftragten 
Feuerungskontrolleurs auch Messungen von 
Servicefirmen. Die Messungen erfolgen in der 
Regel im Abstand von zwei Jahren.  
 
In der Heizperiode 2025/2026 werden in 
Känerkinden die Öl- und Gasfeuerungen durch 
unseren amtlichen Feuerungskontrolleur überprüft. 
Die Liegenschaftsbesitzenden werden rechtzeitig 
über den genauen Kontrolltermin, welcher im 
Februar 2026 liegen wird, informiert. 
 
Die Kontrollgebühr beträgt:  
• CHF 65.00 für einstufige Anlagen  
• CHF 80.00 für zweistufige Anlagen  
• Bei Rechnungstellung wird eine Gebühr von CHF 

5.00 erhoben  
 
Wer von der Möglichkeit, diese Aufgabe einer 
privaten Servicefirma in Auftrag zu geben 
Gebrauch machen will, meldet dies bitte bis 
spätestens zum 30. November 2025 der 
Gemeindeverwaltung. Die Rapportformulare 
können auf der Gemeindeverwaltung bezogen 

werden und die Liste mit den messberechtigten 
Firmen und Personen können Sie der Webseite des 
Kantons Basel-Landschaft unter www.basler-luft.ch 
entnehmen.  
 
Die Gebühr von CHF 35.00 für Administration und 
Datenaufbereitung an das Lufthygieneamt ist 
direkt auf der Gemeindeverwaltung Känerkinden 
zu bezahlen. Die Kontrolle muss bis spätestens zum 
31. Mai 2026 durchgeführt und das 
Rapportformular unserem Feuerungskontrolleur 
eingereicht werden.  
 
Wir bitten die Anlagebesitzenden von Öl- und 
Gasfeuerungen um Kenntnisnahme. Fragen in 
diesem Zusammenhang beantwortet Ihnen gerne 
die Gemeindeverwaltung oder der 
Feuerungskontrolleur.  
 
Feuerungskontrolleur  
Thomas Emmenegger  
Rankmattstrasse 3  
4441 Thürnen  
061 971 50 63  / temmenegger81@hotmail.com 
 

 
Stellenbesetzung Gemeindeverwaltung 
 
Gerne informieren wir darüber, dass die 
ausgeschriebenen Stellen besetzt werden konn-
ten. 
 
Sibylle Lauber 
Sie ist seit dem 11.08.2025 als Gemeindeschreiberin 
für den Gemeinderat Wittinsburg im Einsatz. 
 
Subigsha Balakrishnan 
Sie wird uns ab dem 06.10.2025 als 
Sachbearbeiterin allgemeine Verwaltung tatkräftig 
zur Seite stehen. 
 
Christine Wager 
Sie startet am 01.01.2026 und wird im Bereich der 
allgemeinen Verwaltung tätig sein. 
 
Claudia Kaiser 
Sie wird uns ebenfalls ab dem 01.01.2026 im 
Bereich der Finanzen unterstützen. 
 
Wir wünschen allen neuen Mitarbeiterinnen einen 
guten Start auf der Gemeindeverwaltung und viel 
Freude bei der täglichen Arbeit. 
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Zusammenlegung der Gemeindeverwaltungen: 
Rückblick und Ausblick 
 
Seit der Zusammenlegung der 
Gemeindeverwaltungen Känerkinden und 
Wittinsburg sind rund neun Monate vergangen. Die 
Übergangsphase war intensiv und geprägt von 
zahlreichen organisatorischen, personellen und 
technischen Veränderungen. Eine eingesetzte 
Arbeitsgruppe begleitet den Prozess eng und wird 
dies auch weiterhin tun. 
 
Personelle Entwicklung 
Die Planung der personellen Ressourcen musste 
zügig erfolgen. Zwar konnten wir auf temporäre 
Unterstützung zählen, dennoch arbeiteten und 
arbeiten wir auch aktuell mit weniger 
Stellenprozenten als vor der Zusammenlegung und 
unter dem Soll-Stellenplan der neuen 
gemeinsamen Verwaltung. Die Rekrutierung der 
neuen Mitarbeitenden wurde ohne 
Inanspruchnahme externer Unterstützung 
durchgeführt und auf Teilzeitstellen ausgerichtet. 
Ein zentrales Ziel war dabei, funktionierende 
Stellvertretungslösungen zu schaffen. 
 
Im Juli und August 2025 durften wir zwei neue 
Mitarbeiterinnen begrüssen, ein weiterer 
Stellenantritt erfolgt im Oktober. Die Einarbeitung 
und Aufgabenverteilung sowie die Planung für das 
kommende Jahr stehen derzeit im Zentrum unserer 
Arbeit. 
 
Räumliche und organisatorische Anpassungen 
Ab Januar 2026 werden alle Mitarbeitenden ihren 
Arbeitsort in Känerkinden haben. Die 
Räumlichkeiten wurden dafür kostengünstig 
umgestaltet. Die externe Begleitung des 
Zusammenschlusses endete im April 2025. 
Geschäftsordnungen wurden im Mai von beiden 
Gemeinderäten über- bzw. erarbeitet, abgestimmt 
auf die jeweiligen Bedürfnisse. Im Juni/Juli wurde 
eine neue Geschäftsverwaltungslösung eingeführt. 
Durch ein gleichzeitiges Einführen dieser Lösung in 
beiden Gemeinden, konnten Synergien genutzt 
und Prozesse vereinheitlicht werden. 
 
Pensionierungen und Schalterbetrieb 
Heidi Sprenger tritt Ende 2025 offiziell in den 
Ruhestand, bleibt uns aber im Rahmen der 
Betreuung Buchhaltung Zweckverband Feuerwehr 
Homburg und für eine Übergangslösung in der 
Administration Sozialhilfe erhalten. Ruth 
Zimmermann wird ihre Tätigkeit in Wittinsburg per 
Ende Dezember 2025 beenden. In Känerkinden 
wird sie bis Ende Februar 2026 noch für die 
gemeinsame Verwaltung tätig sein. Danach tritt 
auch sie in den Ruhestand. Ab Januar 2026 sind 
alle Verwaltungsangestellten bei der Gemeinde 
Känerkinden angestellt. 

 
Der Schalter in Wittinsburg bleibt bis Sommer 2026 
geöffnet, allenfalls mit reduzierten Öffnungszeiten. 
Der Gemeinderat Wittinsburg prüft derzeit, ob der 
Schalterbetrieb danach eingestellt oder 
weitergeführt werden soll. Dazu wird eine 
Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Sobald ein 
Entscheid vorliegt, werden wir Sie über die 
künftigen Öffnungszeiten beider Standorte 
informieren. 
 
Dank und Ausblick 
Das Jahr 2025 war bisher geprägt von vielen 
Herausforderungen, Entscheidungen und 
Priorisierungen. Wir danken allen Mitarbeitenden 
für ihren engagierten Einsatz in einem Umfeld voller 
Veränderungen. Ebenso danken wir den 
Gemeinderatsmitgliedern für ihre Geduld und 
aktive Mitwirkung. 
 
Ein besonderer Dank gilt Ihnen, liebe 
Einwohnerinnen und Einwohner, für Ihr Vertrauen 
und Ihre Unterstützung. Wir wissen, dass solche 
Prozesse Fragen und Unklarheiten mit sich bringen 
können. Wir sind bestrebt, Sie weiterhin transparent 
und offen auf diesem Weg mitzunehmen. 
 
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Bitte kommen Sie auf uns zu! 
 

 
Brennholzbstellung 2025/2026 

 
Das Formular für die 
Brennholzbestellung bei 
unserem Zweckverband 
Forstrevier oberes 
Diegtertal finden Sie im 
hinteren Teil dieses 
Dorfblettlis. Sie können 
das Formular auch über 
unsere Webseite beziehen 
(Online-Schalter 
/Brennholzbestellung). 
 

 
Mütter- und Väterberatung 
 
Sie finden die Termine für die Mütter- und 
Väterberatung unter folgendem Link: 
https://www.mvb-regioliestal.ch/home 
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Gemeindeversammlung 
 
Gerne künden wir Ihnen die nächste Gemeinde-
versammlung vom 27.11.2025, 19.30h in der Mehr-
zweckhalle Dörlimatt an. 
 
Die Einladung werden Sie termingerecht in Ihren 
Briefkasten erhalten. 
 

 
Kleinbaugesuch 
 
Der Gemeinderat hat folgendes Kleinbaugesuch 
bewilligt: 
 
Mumenthaler Stefan, Parz. 308, Gartenhaus 
 

 
Feier zum 1. August 2025 
 
Der Verein Fit&Fun hat am 1. August 2025 ein Fest 
zum Schweizer Nationalfeiertag in Känerkinden 
organisiert. Für den gelungenen Anlass bedanken 
wir uns ganz herzlich bei den Organisatoren! 
 

 
Schneiden von Bäumen und Sträuchern im Sied-
lungsgebiet 
 
Hie und da behindern Äste von Bäumen und 
Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an 
Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen so-
wie die Kehrichtabfuhr oder den öffentlichen Ver-
kehr. Zudem können verschiedene Bepflanzungen 
entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch 
die Strassenbeleuchtung) einschränken und die 
Verkehrssicherheit leidet. 
 
Wir bitten deshalb alle Besitzenden einer Liegen-
schaft, die Arbeiten gemäss nachstehender Abbil-
dung vorzunehmen. Gemäss Strassenreglement 
der Gemeinde Känerkinden, Art. 30, Abs. 4 ist die 
Gemeinde berechtigt, den Auftrag bezüglich der 
Pflege von Bäumen und Sträuchern an eine Fach-
person zur Erledigung zu erteilen. Die Kosten dafür 
werden den Besitzenden der entsprechenden Lie-
genschaften in Rechnung gestellt. 

 
 

Hol- und Bringtag 
 
Auch im 2025 organisieren wir für Sie den Hol- und 
Bringtag. Sie finden den Flyer mit allen Informatio-
nen im Blattinneren. Wir freuen uns, wenn Sie den 
Anlass zahlreich nutzen. 
 

 
Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen 
Waldeigentum / Mitteilung des Amtes für Wald 
beider Basel 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 
1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldei-
gentums massgebend für die Bewilligungspflicht für 
Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche eines 
Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb 
eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflich-
tigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplan-
pflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum 
unterschieden. 
 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerin-

nen und Waldeigentümer gelten folgende Best-

immungen: 

1. Gemäss § 20 des kantonalen Waldgesetzes ist 

jeder Holzschlag bewilligungs- oder melde-

pflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist 

notwendig für Holzschläge im Rahmen von 

Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- 

und Nutzholzversorgung. Alle anderen Holz-

schläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht 

betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der 

Revierförster oder die Revierförsterin jener Ge-

meinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder 

sie nimmt die Meldung über geplante Holz-

schläge entgegen, zeichnet die Bäume an 

und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen 

und Bedingungen versehen werden. Der Bewil-

ligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider 

Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuan-

legung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut 

und Pflanzen verwendet werden, deren Her-

kunft bekannt und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, 

die Missachtung der Bewilligung oder der darin 

aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind 

als Übertretungen im Sinne der eidgenössi-

schen und kantonalen Waldgesetzgebung 

strafbar. 
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Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wen-

den sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 

Waldeigentum an den Revierförster oder die Re-

vierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die not-

wendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im 

Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchs-

formulare für Holzschläge im nicht betriebsplan-

pflichtigen Wald bezogen werden. 

 
Amt für Wald beider Basel 
(Publikation im Amtsblatt vom 01.09.2025) 
 

 

Finanzausgleich 2025 

Gemäss Verfügung des Regierungsrates BL über 
den Finanzausgleich 2025 erhalten wir in diesem 
Jahr einen Ressourcenausgleich von CHF 
420'266.00. Als Lastenabgeltungen werden uns im 
Bereich „Bildung–Bevölkerungsdichte und geogra-
phische Lage“ CHF 38'619.00 und im Bereich 
„Nicht-Siedlungsfläche“ CHF 2’324.00 ausgerichtet. 
Der Betrag aus dem Ressourcen- und Lastenaus-
gleich beträgt total CHF 461’209.00. Unter Berück-
sichtigung von zusätzlichen Belastungen und Gut-
schriften im Bereich Schule, Ergänzungsleistungen 
zur AHV und E-Umzug von netto CHF 18’199.00 
beträgt die Nettogutschrift somit CHF 479’408.00 
(Vergleich Vorjahr: CHF 282'274.00). Känerkinden 
weist eine Steuerkraft von CHF 2'065.55 pro Ein-
wohner/in aus (Vergleich Vorjahr: CHF 2'251.28). 
Der Durchschnitt der Steuerkraft im Bezirk Sissach 
liegt bei CHF 2'174.99 pro Einwohner/in. Das Aus-
gleichsniveau wurde im Jahr 2025 von CHF 2'670.00 
auf CHF 2'860.00 angehoben, um den Bestand des 
Ausgleichsfonds abzubauen. Diese Anhebung so-
wie die leicht sinkende Steuerkraft führt bei uns zu 
einem höheren Ressourcenausgleich.  In 17 Ge-
meinden des Kantons Basel-Landschaft liegt die 
Steuerkraft oberhalb des Ausgleichsniveaus von 
CHF 2‘860.00. In den restlichen 69 Gemeinden liegt 
die Steuerkraft unterhalb des Ausgleichsniveaus. In 
diesen 69 Gemeinden beträgt die Differenz zwi-
schen dem Ausgleichsniveau und den jeweiligen 
Steuerkräften insgesamt CHF 85'351’055.00. 
 

 
Abwasserschächte 

Wir bitten Sie dafür Sorge zu tragen, dass die Ab-
wasserschächte nicht mit Abfallprodukten ver-
stopft werden. Besten Dank für Ihre wertvolle Mithil-
fe. 
 

 
 
 
 

Sanierung Hauptstrasse – ein herzliches Danke-
schön für das Verständnis! 
 

  
 
Die Arbeiten laufen gut, wir sind zeitlich und kos-
tenmässig auf Kurs. 
 
Sicher haben Sie sich auch schon die Fragen ge-
stellt - was läuft auf der Baustelle, wann ist endlich 
Schluss mit dem ärgerlichen Lichtsignal und den 
Wartezeiten? Ohne die Beeinträchtigung schön 
reden zu wollen, die Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten läuft sehr gut. 
 
Der Kanton finanziert das Projekt und die Gemein-
de konnte sehr kostengünstig die Wasserleitungen 
sanieren. Kaum erstaunlich, diese waren altersmäs-
sig bedingt in einem Zustand, der einen Wechsel 
auf Kunststoff aufdrängte. In einem Fall war die 
Korrosion so fortgeschritten, dass ein grosser Stein 
glücklicherweise einen Wasserauftritt verhinderte. 
 
Hinsichtlich Strassenbaues wurde die Kofferung 
und der Belag erneuert. Der Untergrund gab hier 
doch einiges Kopfzerbrechen, es mussten Verdich-
tungen mit zusätzlichem Einbau umgesetzt wer-
den. 
Auf der Höhe des Ringgackers wurde der Schacht 
gewechselt und viele kleine Arbeiten wurden über 
den ganzen Strassenbereich zusätzlich umgesetzt. 
 
Alle Arbeiten wurden von Seite Gemeinde beglei-
tet. Eine wöchentliche Bausitzung und eine geziel-
te, intensive Kostenkontrolle standen dabei jeweils 
auf der Tagesordnung. 
 
Besonders hervorheben möchte ich auf den Punkt 
Einbindung der Anwohnerinnen und Anwohner. 
Wo immer möglich wurden Lösungen gesucht, 
provisorische Einfahrten geschaffen und die Beein-
trächtigungen so kurz wie nur immer möglich ge-
halten. Auch dies ein Gewinn aus der guten 
Teamorientierung und Zusammenarbeit. 
 
Nun steht noch eine Werksleitungsquerung auf der 
Höhe Ueligasse ins Haus. Auch die Beleuchtungs- 
Kandelaber müssen teilweise noch gesetzt wer-
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den. Anschliessend stehen Ausgangs Dorf noch 
Arbeiten an. 
 
Rückblickend auf die letzten Monate gilt es allen 
Betroffenen ein grosses Dankeschön auszuspre-
chen. Aus meiner Sicht hat sich der Aufwand und 
die Erschwernisse gelohnt, ich danke Ihnen für Ihr 
Verständnis. Ich persönlich möchte an dieser Stelle 
der Baucrew, dem Kanton und HWS-Ingenieure ein 
besonderes Merci aussprechen. Dabei speziell 
Marco Wüthrich für den hervorragenden Informa-
tionsfluss. 
 
Ferdinand Bolinger 
 

 
Wenn es Winter wird 

Unser Schneeräumungs-
Trupp aus dem Forstre-
vier oberes Diegtertal 
wird ab den ersten 
Schneefällen für freie 
Strassen sorgen. 
  

Wir bitten Sie, Ihre Fahrzeuge auf Ihren privaten 
Grundstücken zu parkieren, so dass der Winter-
dienst auf den Gemeindestrassen und den öffent-
lichen Plätzen ungehindert erfolgen kann. Die 
Gemeinde Känerkinden kann keine Haftung für 
Schäden an Fahrzeugen übernehmen, welche auf 
Gemeindestrassen abgestellt wurden. 
 
Ebenso bitten wir Sie, sich beim Anfeuern privater 
Cheminées oder Öfen an die Vorgaben zu halten. 
Es ist verboten, Zeitungen, Zeitschriften, Karton, 
Verpackungsmaterial, Holz von Baustellen, Ge-
bäuderenovationen und Abbrüchen, Holzpalet-
ten, Kisten oder Harassen und ähnliches zu ver-
brennen. Abgase aus der Verbrennung solcher 
Materialien greifen Anlageteile an und schaden 
unserer Gesundheit sowie der Umwelt. 
 
Wir wünschen Ihnen allen gemütliche und vor al-
lem unfallfreie Wintermonate. 
 

 
Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigun-
gen 2025 
 
Wir bitten alle Behörden- und Kommissionsmitglie-
der sowie Gemeindebeauftragte, ihre Rapporte 
für die Sitzungsgelder bzw. Entschädigungen für 
den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis 30. No-
vember 2025 mit Angabe der Kontoverbindung 
der Gemeindeverwaltung bis spätestens Freitag, 5. 
Dezember 2025 zukommen zu lassen. 
 
 
 

Hauptübung Feuerwehr Homburg 
 
Die Hauptübung der Feuerwehr Homburg findet 
am 08.11.2025 in Känerkinden statt. 
 

 
Mutationen 
 
Zuzüge – ein herzliches Willkommen an: 
 
Iten Didier, Gerber Tobias und Katharina mit Henry 
und Viktoria, Marie Wullschleger 
 
Todesfälle – wir nehmen Abschied von: 
 
Eglin-Hardegger Brigitta, verstorben am 07.07.2025 
 
Jauslin-Eglin Ernst, verstorben am 24.08.2025, 
er übte den Posten des Gemeindekassiers für die 
Gemeinde Känerkinden über 15 Jahre lang aus. 
 
Einwohnerbestand am 10.09.2025: 
535 Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Die Daten können unvollständig sein, da diese nur mit dem 
Einverständnis der Betroffenen publiziert werden. 

 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   

 
Wir wünschen Ihnen eine gemütliche und ruhige 

Herbstzeit! 
 
 

 
 
 



 

 

Kalender Känerkinden 4. Quartal 2025 
 

Oktober November Dezember 

06.10. Grünabfuhr 01.11. Bring- und Holtag 06.12. Grättimannschiessen 
18.10. Kirchgemeindeschiessen 03.11. Terminkonferenz Vereine  Raclettessen 
20.10. Grünabfuhr 08.11. Hauptübung Feuerwehr  Claus im Dorf 
 Spielnachmittag 17.11. Grünabfuhr 10.12. Papiersammlung 
23.10. Mittagstisch  Spielnachmittag 15.12. Grünabfuhr 
30.10. Kartonsammlung 20.11. Mittagstisch 18.12. Mittagstisch 
  27.11. Gemeindeversammlung 29.12. Ersatz-Abfallsammlung 
 

 

Kommunale Abfallstatistik 2024 Kanton Baselland 
 
lm Jahr 2024 haben die 86 Baselbieter Gemeinden rund 89'400 Tonnen Siedlungsabfälle gesammelt und der 
Verwertung oder Entsorgung zugeführt. lm Schnitt sind dies rund 295,8 [g Abfall pro Person und Jahr. Vergli-
chen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um ca. 7 kg pro Person. 

Mehr als die Hälfte (52Vo bzw. 154 kg pro Person) der Abfälle gelangte in die stoffliche Verwertung. Die rest-
liche Menge (48 % bzw. ca. 141 kg pro Person) wurde unter Energiegewinnung in der  
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Basel verbrannt. 

 

Die Grafik zeigt die spezifischen Abfallmengen in Kilogramm pro Person und Jahr für Hauskehricht inkl. Sperr-
gut sowie für die separat erfassten Wertstoffe von 2004 bis 2024. 
Zu Beginn des Jahrtausends war die Abfallmenge stabil bei rund 350 Kilogramm pro Person. In den letzten 
zehn Jahren hat die in den Gemeinden gesammelte Abfallmenge stetig abgenommen. 
lm 2024 hat diese Sammelmenge nun erstmals wieder leicht zugenommen und beträgt rund  
295,8 Kilogramm Abfall pro Person. 
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Interpretation der Daten 

ln den letzten zehn Jahren waren die in den Gemeinden gesammelten Siedlungsabfallmengen 
rückläufig. lm 2024 kam es erstmals wieder zu einem leichten Anstieg um 3,1 % auf 89'410 
Tonnen. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Anstieg von 7 kg respektive 2,4 %. 

Diese Zunahme lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Beim Grüngut konnte eine erhebliche 
Zunahme um +8,6 % festgestellt werden. Diese Zunahme steht im Zusammenhang mit der 
tendenziell eher nassen Witterung, welche speziell in den Sommermonaten das Pflanzenwachstum begüns-
tigt hat. Der Anstieg beim Kunststoff ist auf die zunehmenden Sammlungen in den Gemeinden zurückzufüh-
ren. Mittlerweile werden in 25 Baselbieter Gemeinden Kunststoffabfälle separat  
gesammelt. 

Der Rückgang bei Papier und Karton ist auf die zunehmende Digitalisierung zurückzuführen. 
Zudem werden vermehrt Wertstoffe - wie z. B. auch Glas - direkt in Entsorgungszentren abgegeben. Glei-
ches gilt auch für Sperrgut. Diese Stoffflüsse via Entsorgungszentren werden in der Statistik der Gemeinde-
sammlungen nicht erfasst. 

Die Daten der kommunalen Abfallstatistik umfassen die Abfallmengen, welche über die Baselbieter Ge-
meinden gesammelt und verwertet oder entsorgt werden. Siedlungsabfälle werden aber vermehrt in regio-
nalen Entsorgungszentren entsorgt. Die dort gesammelten Abfälle stammen von Haushalten sowie auch 
von Gewerbebetrieben. Die Abfälle werden von den Entsorgungsbetrieben 
zusammen erfasst und die Sammelmengen können somit nicht getrennt (Abfälle aus Haushaltungen / aus 
dem Gewerbe) ausgewertet oder mit der kommunalen Abfallstatistik verglichen werden. 

 
Auszug aus dem Brief an die Gemeinden betreffend der kommunalen Abfallstatistik 2024. 
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Sammelaktion der Gemeinden 
 
 
 
        
        Gemeinde Häfelfingen 

   
 

Gemeinde Buckten 
 
 

 
 
 

Hol- und Bringtag in Känerkinden mit Sammelaktion für Problemabfälle und 
allgemeine Abfälle 

Samstag, 1. November 2025, 14.00h – 16.30h 
Werkhofareal Känerkinden 

Holen und Bringen 
 Gut erhaltene und funktionsfähige Gegenstände werden angenommen, es werden keine 

Entschädigungen bezahlt. 
 Deponierte Gegenstände dürfen von anderen Besucherinnen und Besuchern kostenlos 

mitgenommen werden. 
 Liegengebliebene Gegenstände werden am Ende des Tages entsorgt. Grosse oder sperri-

ge Gegenstände müssen von ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer am Abend wieder abge-
holt werden. 

Es wird für abgegebene Gegenstände keine Haftung übernommen. 

 
Elektronikschrott 
Kostenlos entsorgt werden können folgende Geräte: 

 Geräte der Büroelektronik (Computer, Monitore, Drucker, Telefone etc.) 
 Geräte der Unterhaltungselektronik (TV-Geräte, Radios etc.) 
 Haushaltsgrossgeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Herde, Backöfen 

etc.) 
 Haushaltkleingeräte (Staubsauger, Rasierapparate, Heimwerkgeräte etc.) 

Die Gegenstände können in die dafür vorgesehene Box entsorgt werden. Bereits entsorgte Gegenstände dürfen von Dritten 
nicht mitgenommen werden. 

 
Problemabfälle 
Kostenlos entsorgt werden können folgende Abfälle: 
Farben, Lacke, Klebstoffe, Harze, Reinigungsmittelreste, Lösungsmittel, Mineralöle, Emulsionen, Fo-
tochemikalien, Säuren, Laugen, Röntgen-Filme, Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Schädlings-
bekämpfungsmittel, Chemikalien, unbekannte Rückstände, Batterien und Bleiakkumulatoren, 
Spraydosen. 
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Übrige Abfälle 
Kostenlos entsorgt werden können folgende übrige Abfälle: 
 Styropor  Alte Velos (Sammlung für einen guten Zweck) 
 Altkleider  Metall 
 PET  Glas 
 Dosen/Büchsen  Altpapier und Karton 
 Kaffeekapseln  

 
 

Nicht angenommen werden können: 
Munition, Sprengstoff, radioaktive Abfälle, Hauskehricht und Grüngut, Sperrmüll. 

 
Für das leibliche Wohl sorgt das Frauenturnen Känerkinden mit einer Kaffeestube. 
 

 
 
Hauptstrasse 30, 4447 Känerkinden 
In Zusammenarbeit mit: 
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KIRCHENZETTEL FÜR DIE MONATE OKTOBER BIS DEZEMBER 

 
GOTTESDIENSTE 
 
Sonntag, 5. Okt., 9.45 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst, Pfarrer Christoph Weber.  
 
Sonntag, 12. Okt., 9.45 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst, Pfarrerin Margrit Balscheit. Im An- 
   schluss an den Gottesdienst sind alle zum Kirchenkaffe im Raum 
   der Kirchgemeinde eingeladen. 
 
Sonntag, 19. Okt., 9.45 Uhr  Läufelfingen: Erntedank mit goldener und silberner 
   Konfirmation. In der Turnhalle. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 26. Okt., 9.45 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst, Pfarrerin Margrit Balscheit. 
 
Sonntag, 2. Nov., 10.30 Uhr  Rümlingen: Familiengottesdienst mit der Kinderkirche.  
   Kinderkircheteam mit Susanne Wernli. Im Anschluss an den 
   Gottesdienst sind alle zum Apéro eingeladen. 
 
Sonntag, 9. Nov., 9.45 Uhr  Läufelfingen: Gottesdienst mit Gesang Lea Meyer. Pfarrerin 
   Babara Jansen.  
 
Sonntag, 16. Nov., 18 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst mit Chorprojekt, Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 23. Nov., 9.45 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst zum Totensonntag mit Kammermusik 
   Angela Wiedmer. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 30. Nov., 9.45 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst zum 1. Advent. Musikalische 
   Begleitung: Brass al dente. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 30. Nov., 16 Uhr  Läufelfingen: Feier zum 1. Advent. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 7. Dez., 9.45 Uhr  Läufelfingen: Gottesdienst zum 2. Advent. Musikalische Be- 
   gleitung: Yvonne Yiu und Angela Wiedmer. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 14. Dez., 18 Uhr  Rümlingen: Gottesdienst zum 3. Advent. Musikalische Be- 
   gleitung Chor Buckten. Kleine Feier zur Ankunft des Friedens- 
   lichts von Bethlehem. Pfarrer Markus Enz. 
 
Sonntag, 21. Dez., 9.45 Uhr  Läufelfingen: Gottesdienst zum 4. Advent. Pfarrer Christoph 
   Weber. 
 
Dienstag, 23. Dez., 17.15 Uhr Rümlingen: Krippenspiel, Pfarrer Markus Enz.  
Heiligabend, 24. Dez., 
17 Uhr  Läufelfingen: Heiligabendgottesdienst / Familienweihnacht. 
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   Sozialdiakonin Susanne Wernli. 
 
17.15 Uhr   Rümlingen: Krippenspiel, Pfarrer Markus Enz.  
 
23.15 Uhr  Rümlingen: Mitternachtsgottesdienst, Pfarrer Markus Enz. 
Weihnachten, 25. Dez., 
9.45 Uhr  Läufelfingen: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer 
   Markus Enz. 
 
Sonntag, 28. Dezember  KEIN Gottesdienst. 
 
Donnerstag, 1. Jan., 17 Uhr  Buckten: Gottesdienst zum Jahresanfang im Freien. Pfarrer 
   Markus Enz. 
 
GOTTESDIENSTE IM ALTERS- UND PFLEGEHEIM LÄUFELFINGEN, jeweils 15 Uhr 
Donnerstag, 16. Oktober, Pfarrer Markus Enz. 
Donnerstag, 30. Oktober, Priester Jacek Kubica. 
Mittwoch, 12. November, Pfarrer Markus Enz. 
Donnerstag, 27. November, Priester Jacek Kubica. 
Donnerstag, 11. Dezember, Pfarrer Markus Enz. 
Donnerstag, 18. Dezember, Weihnachtsfeier, Pfarrer Markus Enz. 
Die Gottesdienste sind öffentlich; Gäste sind herzlich willkommen und freundlich eingeladen! 
 
FRIEDENSGEBET in der Kirche Rümlingen 

Jeweils mittwochs, 18.05 Uhr.  
 
Konflager in Wassen 
Sonntag, 5. bis Samstag, 11. Oktober. 
 
Konzert «musikalischer Garten» 
Sonntag, 19. Oktober, 17 Uhr in der Kirche in Rümlingen. 

 

Chinderchilletag, 10 bis 16 Uhr 
Samstag, 1. November. Anmelden bei Susanne Wernli, wernli.susanne@gmx.ch oder 077 526 64 80. 
 
Fiire mit de Chline 
Freitag, 28. November, 17 Uhr in der Kirche in Rümlingen. 

 

Nachtlichter mit Konfirmand:innen / Jugendgottesdienst zur Einstimmung in den Advent 
Freitag, 28. November, abends. 

 

Kirchgemeindeversammlung in Rümlingen 
Sonntag, 30. November, 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst. 
 
Seniorenadventsanlass in Läufelfingen, Samstag, 6. Dezember, 14 bis 17 Uhr. 
 
Kirchgemeindeversammlung in Läufelfingen 
Sonntag, 7. Dezember, 10.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst. 
 
Seniorenweihnacht in Wittinsburg, Sonntag, 7. Dezember, 14 bis 17 Uhr. 
Es sind alle Leute im Pensionsalter mit Partnerinnen und Partner eingeladen. 
 
Abwesenheiten von Pfarrer Markus Enz 
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Sonntag, 5. – Samstag, 11. Oktober, Kontakttelefon: 079 501 29 36. 
Montag, 3. – Samstag, 8. November, Kontakttelefon Rümlingen: 079 325 46 03 / 
Läufelfingen: 079 713 54 80. 
Montag, 29. – Dienstag, 30. Dezember, Kontakttelefon Rümlingen: 079 325 46 03 / 
Läufelfingen: 079 713 54 80. 
 
 
KONTAKT Pfarrämter Rümlingen und Läufelfingen: 
Pfarrer Markus Enz, 062 299 12 33; E-Mail: enzruem@bluewin.ch 
Sozialdiakonin / Katechetin Susanne Wernli, 077 526 64 80; E-Mail: wernli.susanne@gmx.ch 
Sekretariat: Claudia Buess, E-Mail: claudia-buess@bluewin.ch 
Homepages der Kirchgemeinden: www.kirchgemeinde-ruemlingen.ch und 
www.ref-kirche-laeufelfingen.ch 
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